Name                                                                                                          Berlin, den 
Adresse   

An: 
Petitionsausschuss des Abgeordnetenhauses 
von Berlin 
Niederkirchnerstraße 5
10117 Berlin 

Betreff: Ergänzende Stellungnahme zur Petition 5201/19 im Umgang mit den Personalakten im Entschädigungsverfahren altersdiskriminierender Besoldung.

Sehr geehrte Damen und Herren des Abgeordnetenhauses von Berlin,
hiermit erhebe ich ergänzend zur laufenden Petition 5201/19 und weiteren Betroffenen folgende Stellungnahme und Anschlusserklärung:
wir, die Unterzeichnenden, wenden uns heute mit großer Sorge und Unverständnis an Sie bezüglich des derzeitigen Umgangs des Landes Berlin mit Entschädigungsansprüchen pensionierter Beamtinnen und Beamten, die zwischen 2006 und 2011 aufgrund ihres Lebensalters diskriminiert wurden. Trotz eindeutiger Urteile des Europäischen Gerichtshofes und des Bundesverwaltungsgerichtes, die eine Entschädigung für die damalige altersdiskriminierende Besoldung als gerechtfertigt ansehen, erhalten viele Betroffene bis heute keine Entschädigung. Dabei ist bekannt, dass nicht alle Betroffenen fristgerecht informiert wurden und widersprüchlich oder gar nicht beschieden wurden. Besonders kritisch ist, dass Pensionierte bis heute keinen rechtsmittelfähigen Bescheid erhalten haben und damit systematisch ihres Rechts auf gerichtliche Überprüfung beraubt werden. Dies ist nicht nur ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz (§15Abs.2 AGG), sondern auch gegen rechtsstaatliche Grundsätze.
-Wir fordern Sie daher auf, alle noch offenen Entschädigungsansprüche von Pensionisten unabhängig von der Geltendmachungsfrist zu prüfen und zu erfüllen.

-Eine nachträgliche, vereinfachte Antragsmöglichkeit für Pensionierte einzuführen, die bislang nicht informiert oder falsch beschieden wurden. Zum Beispiel online auf den Websites von Berlin.de.

-Transparenz über die bisherige Verfahrensweise herzustellen insbesondere, warum einige Betroffene beschieden wurden, andere jedoch nicht.

-Den Umgang mit Pensionierten in diesem Verfahren rechtsstaatlich und menschengerecht zu gestalten, statt sie durch Untätigkeit oder Bürokratie erneut zu benachteiligen.

Berlin hat die Pflicht, seine ehemaligen Mitarbeitenden nicht im Stich zu lassen besonders dann, wenn der Staat selbst sie diskriminiert hat. Schweigen, Verzögerung sind keine angemessenen Antworten auf rechtswidrige Benachteiligungen.
Wir bitten Sie daher, die Petition ernst zu nehmen und endlich für eine faire, einheitliche und gerechte Lösung zu sorgen.
Ein weiterer Punkt, der uns zutiefst beunruhigt, ist der intransparente und teils rechtswidrige Umgang mit den Personalakten der Bertoffenen. Mehreren Pensionierten wurde nicht oder erst nach Monaten und mit großem Aufwand Zugang zu ihren eigenen Akten gewährt. In einigen Fällen mussten ehemalige Mitarbeitende mehrfach schriftlich nachbessern, um überhaupt zu erfahren, welche Unterlagen in ihren Akten liegen oder ob Entscheidungen über sie getroffen wurden.
Besonders skandalös ist, dass Widerspruchsablehnungen oder ablehnende Bescheide in einigen Fällen nicht fristgerecht zugestellt oder gar nicht in den Personalakten vermerkt wurden. Dies erschwert oder verunmöglicht es den Betroffenen, sich rechtlich zu wehren. Es stellt einen klaren Verstoß gegen das Verwaltungsverfahrensrecht und das Recht auf rechtliches Gehör dar.

Wir fordern daher zusätzlich, vollständigen Zugang zu allen Personalakten für alle Betroffenen. 
Eine unabhängige Prüfung, ob alle relevanten Dokumente wie Widersprüche und Bescheide vollständig und fristgerecht in den Akten liegen. Insbesondere bei der JVA für Frauen Berlin.
Eine Richtlinie, die klar regelt, wie mit Personalakten in Verfahren zur altersdiskriminierenden Besoldung umzugehen ist um künftigen Missbrauch zu verhindern.

Es ist nicht hinnehmbar, dass Bertoffen aufgrund verschwundener oder unvollständiger Akten ihren Anspruch auf Entschädigung verlieren. Wer vom Staat diskriminiert wurde, sollte nicht auch noch vom selben Staat durch Aktenverschleppung oder Bürokratie benachteiligt werden.    

Ich schließe mich in den in der genannten Petition 5202/19 dargestellten Sachverhalten und Forderungen ausdrücklich an und erbitte, dass meine /unsere Ergänzung als Bestandteil des laufenden Verfahrens berücksichtigt wird. Ergänzend möchte ich /wir auf folgenden Umstand hinweisen, der bisher nur randständig thematisiert wurde, jedoch für viele Betroffene insbesondere für Pensionierte von zentraler Bedeutung ist.
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